
 

Spezielle Tätigkeitsmerkmale des Allgemeinen Teils – Beschäftigte in Leitstellen 
(Teil B Abschnitt XVIII der Anlage 1 zum TVöD – Entgeltordnung [VKA])  
 

EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

9a VIb / 1. 
VIb – 6 J. 

Vc 
EG 8 /  
EG 6 

Rettungsassistenten, die in Rettungsleitstellen tätig sind. 

 
Disponent / Disponentin in Leitstellen mit der nach Landesrecht 
jeweils geforderten Qualifikation mit entsprechenden Tätigkeiten. 

 

 Vc / 2. 
VIb – 6 J. 

Vc 
EG 8 /  
EG 6 

 
Rettungsassistenten, die in Rettungsleitstellen tätig sind, 
nach sechsjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe VIb 
Fallgruppe 1. 
 

weggefallener Aufstieg 

9b 
 

- - - - 

 
1. Schichtführerinnen und Schichtführer in Leitstellen. 
 
 

- - - - 

 
2. Ständige Vertreterinnen und Vertreter von Leiterinnen oder 

Leitern von Leitstellen. 
 

- - - - 

 
 
3. Ständige Vertreterinnen und Vertreter von Lagedienstleite-

rinnen oder Lagedienstleitern bzw. Schichtleiterinnen oder 
Schichtleitern. 

 
 

9c Vc / 1. 

 
Vc ohne 
Aufstieg 
[6 J. Vb bei 
zusätzlich 
10 unter-
stellten 

Beschäftig-
ten] 

 

EG 8 /  
EG 8 

[EG 9; Stufe 
4 nach 9 J. 

Stufe 5; 
keine Stufe 
6 / EG 8] 

Rettungsassistenten, die durch ausdrückliche Anordnung als 
Leiter einer Rettungsleitstelle bestellt sind. 

 
 
1. Leiterinnen und Leiter von Leitstellen. 
 
 



2 
 

EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

9c 

- - - - 

 
2. Ständige Vertreterinnen und Vertreter von Leiterinnen oder 

Leitern von Leitstellen, denen mindestens 12 Beschäftigte 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

 

- - - - 

 
3. Lagedienstleiterinnen und Lagedienstleiter bzw. Schichtlei-

terinnen und Schichtleiter.  
 

- - - - 

 
4. Ständige Vertreterinnen und Vertreter von Lagedienstleite-

rinnen oder Lagedienstleitern bzw. Schichtleiterinnen oder 
Schichtleitern, denen mindestens 12 Beschäftigte in der 
Leitstelle durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind. 

 

10 

Vc / 2. 

 
Vc - 6 J. 

Vb 
 

EG 9 

[Stufe 4 
nach 9 J. 
Stufe 5; 

keine Stufe 

6] / EG 8 

 
Rettungsassistenten, die durch ausdrückliche Anordnung als 
Leiter einer Rettungsleitstelle bestellt und denen mindestens 
zehn in der Rettungsleitstelle tätige Angestellte durch aus-
drückliche Anordnung ständig unterstellt sind, nach sechsjäh-
riger Bewährung in Vergütungsgruppe Vc Fallgruppe 1. 
 

 
1. Leiterinnen und Leiter von Leitstellen, denen mindestens 12 

Beschäftigte durch ausdrückliche Anordnung ständig unter-
stellt sind. 

 

- - - - 

 
2. Ständige Vertreterinnen und Vertreter von Leiterinnen oder 

Leitern von Leitstellen, denen mindestens 20 Beschäftigte 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

 

- - - - 

 
 

3. Lagedienstleiterinnen und Lagedienstleiter bzw. Schichtlei-
terinnen und Schichtleiter in Leitstellen, denen mindestens 
12 Beschäftigte in der Leitstelle durch ausdrückliche An-
ordnung ständig unterstellt sind. 
 
 



3 
 

EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

10 - - - - 

 
4. Ständige Vertreterinnen und Vertreter von Lagedienstleite-

rinnen oder Lagedienstleitern bzw. Schichtleiterinnen oder 
Schichtleitern in Leitstellen, denen mindestens 
20 Beschäftigte in der Leitstelle durch ausdrückliche An-
ordnung ständig unterstellt sind. 
 

11 

Vb / 1. 
Vb – 6 J. 

IVb 
EG 9 /  
EG 9 

 
Rettungsassistenten, die durch ausdrückliche Anordnung als 
Leiter einer Rettungsleitstelle bestellt und denen mindestens 
16 in der Rettungsleitstelle tätige Angestellte durch ausdrück-
liche Anordnung ständig unterstellt sind. 
 

 
1. Leiterinnen und Leiter von Leitstellen, denen mindestens 20 

Beschäftigte in der Leitstelle durch ausdrückliche Anord-
nung ständig unterstellt sind.  
 

 

- - - - 

 
2. Ständige Vertreterinnen und Vertreter von Leiterinnen oder 

Leitern von Leitstellen, denen mindestens 25 Beschäftigte 
in der Leitstelle durch ausdrückliche Anordnung ständig un-
terstellt sind.  

 

- - - - 

 
3. Lagedienstleiterinnen und Lagedienstleiter bzw. Schichtlei-

terinnen und Schichtleiter in Leitstellen, denen mindestens 
20 Beschäftigte in der Leitstelle durch ausdrückliche An-
ordnung ständig unterstellt sind. 

 

- - - - 

 
4. Ständige Vertreterinnen und Vertreter von Lagedienstleite-

rinnen oder Lagedienstleitern bzw. Schichtleiterinnen oder 
Schichtleitern in Leitstellen, denen mindestens 
25 Beschäftigte in der Leitstelle durch ausdrückliche An-
ordnung ständig unterstellt sind. 

 

 IVb / - 
Vb – 6 J. 

IVb 
EG 9 /  
EG 9 

Rettungsassistenten, die durch ausdrückliche Anordnung als 
Leiter einer Rettungsleitstelle bestellt und denen mindestens 
16 in der Rettungsleitstelle tätige Angestellte durch ausdrück-
liche Anordnung ständig unterstellt sind, nach sechsjähriger 
Bewährung in Vergütungsgruppe Vb Fallgruppe 1. 

weggefallener Aufstieg 



4 
 

EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

12 
 

- - - - 

 
1. Leiterinnen und Leiter von Leitstellen, denen mindestens 25 

Beschäftigte in der Leitstelle durch ausdrückliche Anord-
nung ständig unterstellt sind.  

 

- - - - 

 
2. Ständige Vertreterinnen und Vertreter von Leiterinnen oder 

Leitern von Leitstellen, denen mindestens 35 Beschäftigte 
in der Leitstelle durch ausdrückliche Anordnung ständig un-
terstellt sind.  

 

- - - - 

 
3. Lagedienstleiterinnen und Lagedienstleiter bzw. Schichtlei-

terinnen und Schichtleiter in Leitstellen, denen mindestens 
25 Beschäftigte in der Leitstelle durch ausdrückliche An-
ordnung ständig unterstellt sind. 
 

13 - - - - 

 
Leiterinnen und Leiter von Leitstellen, denen mindestens 35 Be-
schäftigte in der Leitstelle durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind.  

 

 


